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§ 18 VbVG Verfolgungsermessen
 VbVG - Verbandsverantwortlichkeitsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.08.2023

1. (1)Die Staatsanwaltschaft kann von der Verfolgung eines Verbandes absehen oder zurücktreten, wenn in

Abwägung der Schwere der Tat, des Gewichts der Pflichtverletzung oder des Sorgfaltsverstoßes, der Folgen der

Tat, des Verhaltens des Verbandes nach der Tat, der zu erwartenden Höhe einer über den Verband zu

verhängenden Geldbuße sowie allfälliger bereits eingetretener oder unmittelbar absehbarer rechtlicher Nachteile

des Verbandes oder seiner Eigentümer aus der Tat eine Verfolgung und Sanktionierung verzichtbar erscheint.

Dies ist insbesondere der Fall, wenn Ermittlungen oder Verfolgungsanträge mit einem beträchtlichen Aufwand

verbunden wären, der offenkundig außer Verhältnis zur Bedeutung der Sache oder zu den im Fall einer

Verurteilung zu erwartenden Sanktionen stünde.

2. (2)Von der Verfolgung darf jedoch nicht abgesehen oder zurückgetreten werden, wenn diese

1. 1.wegen einer vom Verband ausgehenden Gefahr der Begehung einer Tat mit schweren Folgen, für die der

Verband verantwortlich sein könnte,

2. 2.um der Begehung von Taten im Rahmen der Tätigkeit anderer Verbände entgegenzuwirken, oder

3. 3.sonst wegen besonderen öffentlichen Interesses

geboten erscheint.
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